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#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen und ändern Verwaltungsstellen des Bundes.

Tarifgrundlagen der Schweiz. Eisenbahnen.
Über die den Personen- und Gütertarifen der Haupt- und

Nebenbahnen zugrunde liegenden kilometrischen Einheitstaxen
sind zwei Verzeichnisse mit allgemeinen erläuternden Angaben
erschienen, die zu l Fr. das Stück bezogen werden können beim

B e r n , den 30. September 1915. (2..)

Sekretariat des Schweiz. Eisenbahndepartements.

Verzeichnis der Ausfuhrverbote.
Das auf 15. Juni 1915 abgeschlossene Verzeichnis der Waren-

gattungen, deren Ausfuhr verboten ist, geordnet nach den Num-
mern des schweizerischen Gebrauchstarifs, hat inswischen ver-
schiedene Erweiterungen erfahren und ist auf 13. Oktober neuer-
dings bereinigt worden. Die neue Ausgabe kann bei der unter-
zeichneten Amtsstelle, sowie bei den Zollkreisdirektionen in Basel,
Schaffhausen, Chur, Lugano, Lausanne und Genf zum Preise von
30 Rappen erhoben werden. Für die Zustellung per Post sind
5 Rappen mehr als Frankaturgebühr einzusenden.

Bern, den 16. Oktober 1915. (2.).

Schweiz. .Oberzolldirektion.

Bundesbeitrag an die Lebensversicherungen der eidg.
Beamten und Angestellten.

Mit Bezugnahme auf den Beschluss des Bundesrates vom
17. November 1882 und unsere bezügliche Bekanntmachung; vom
16. Oktober 1883 erinnern wir daran, dass unter Umständen
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auch solche Beamte, Angestellte und ständige Arbeiter der eidg.
Verwaltungszweige, die gar nicht oder mit weniger als Fr. 5000
Versicherungssumme beim Schweiz. Lebensversicherungsverein
versichert sind, aber bei einer ändern vom Bundesrat konzes-
sionierten Gesellschaft eine Lebensversicherung auf den Todes-
fall abgeschlossen haben, an der dem genannten Verein zur
Prämienreduktion jährlich bewilligten Bundessubvention Anteil!
haben können, sofern eine der folgenden Bedingungen zutrifft :

a. wenn die zu unterstützende Lebensversicherung schon vor
dem 1. Januar 1876 bestand;

b. wenn die Versicherung vor dem Eintritt in den eidg. Dienst
eingegangen wurde;

c. wenn der Versicherte vom Schweiz. Lebensversicherungs-
verein wegen mangelhafter Gesundheit abgewiesen oder
mehr als 6 Monate zurückgestellt werden musste, oder
wenn die Versicherungssumme reduziert wurde;

d. wenn der Versicherte eine Abänderung eines beim Schweiz.
Lebensversicherungsverein eingereichten Antrages nicht an-
genommen hat, sich aber bei einer ändern Gesellschaft nach
dem ursprünglich bei obigem Verein eingereichten Antrag
versichern konnte.

Die Begünstigung erstreckt sich auf die effektiv bezahlten.
Prämien bis zu einer Versicherungssumme von Fr. 5000, wo-
bei Versicherungen beim Schweiz. Lebensversicherungsverein in-
begriffen sind.

Anspruchberechtigte werden hiermit ersucht, sämtliche
Prämienquittungen für das Jahr 1915 mit Begleitschreiben und
Angabe der Adresse (Name und Vorname) und derzeitige amt-
liche Stellung längstens bis zum 15. November nächsthin dem
Zentralkomitee des Schweiz. Lebensversicherungsvereins in Basel
frankiert zuzusenden. Spätere Einsendungen und Ansprüche für
frühere Jahre können keine Berücksichtigung finden.

Bei der erstmaligen Anmeldung ist ausserdem die Einsendung
der Police und des Ernennungsschreibens, sowie die Angabe des
Datums des Eintritts in den eidg. Dienst und des Geburtsdatums
erforderlich.

Besitzt der Gesuchsteller auch eine Versicherung beim
Schweiz. Lebensversicherungsverein, so ist die Policenummer
anzugeben.

Das Zentralkomitee des Schweiz. Lebensversicherungsvereins
wird, wie bisher, bei Rücksendung der Belege die Auszahlung
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der Anteile der Bundessubvention besorgen und auf Anfrage hin
direkt jede wünschbare Auskunft erteilen.

B e r n , den 6. Oktober 1915. (3..).

Departement des Innern.

#ST# Wettbewerb- und Stellen-Ausschreibungen,
sowie Anzeigen.

Verpachtung der Militärkantine in Bière.
Die Kantinenwirtschaft auf dein Waffenplatz Bière wird hiermit zur

Verpachtung ausgeschrieben.
Die Vertragsbedingungen können bei der Kasernenverwaltung in Bière

und bei der unterzeichneten Amtsstelle eingesehen werden.
Geschäftsübernahme auf 1. Januar 1916.
Angebote sind bis zum 31. Oktober franko an die unterzeichnete Amts-

stelle einzureichen.
Den Angeboten sind Leumundszeugnisse, sowie Ausweise über die

Befähigung zur richtigen Führung einer Militärkantine beizulegen.
Die Bewerber müssen Schweizerbürger sein.

Be rn , den 5. Oktober 1915. (2..)

Schweizerisches Oberkriegskommissariat.

Stellenausschreibungen.

Dienstabteilung
und .

Anmeldestelle

Justiz- und
Polizei-

departement
(Kanzlei und

Zentral-
polizeibureau)

Vakante Stelle

Zwei Kanzlei-
gehülfen

Erfordernisse

Gute Schulbildung,
Kenntnis der deutschen

und französischen
Sprache, Gewandtheit

im Maschinenschreiben

Be-
soldung

bis
2800

An-
meldungs-

termln

30. Okt.
1915

(2.).
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